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K risen 
fordern 

Sparmaßnahmen. 
Auch im Personal-
bereich. Stellen-
streichungen, Sozial-
auswahl, Entlassungen 
– diese Einschnitte 
hinterlassen Lücken. Eine Rationalisie-
rung verlangt mitunter, dass wichtige Mitarbeiter gehen 
müssen. Aber ist dies in jedem Fall zwingend? Wer den 
rechtlichen Rahmen bei Restrukturierungen voll auszu-
schöpfen weiß, hat Alternativen. 

Personal, qualifiziertes noch dazu, ist wertvoll. 
Und teuer. In der Krise meist zu teuer. Regel-
mäßig wird restrukturiert und rationalisiert. 
Reflexartig werden Arbeitsplätze zur (Perso-
nal-)Kostensenkung abgebaut. In der Krise 
regiert der Rotstift. Die Kosten müssen runter, 
die Belegschaft dafür raus. 
Dabei ist die vermeintlich einfache Lösung, 
Personalkosten über Entlassungen zu senken, 
alles andere als eine leichte Übung. Die Ent-
lassung von Mitarbeitern ist ein schmerzhaf-
ter und schwieriger Prozess mit 
vielen juristischen Tücken. Die 
meist ohnehin schon knappe 
Liquidität kann dies kurzfristig 
zusätzlich stark belasten.
Entlassungen hinterlassen 
Lücken. Gerade Mitarbeiter 
in Schlüsselpositionen, oft für 
eine erfolgreiche Sanierung 
dringend benötigt, müssen 
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als Erste gehen oder verlassen 
aus eigenem Antrieb das Un-
ternehmen. Die Restbelegschaft 

bleibt verunsichert zurück. Das 
Betriebsklima ist durch den Per-

sonalabbau nachhaltig gestört. Die 
Attraktivität als Arbeitgeber nimmt womöglich ab. 
Eine sinnvolle Sanierungsstrategie erfordert deshalb 

nicht nur kurzfristige Personalmaßnahmen zur Bewäl-
tigung einer akuten Krise. Vor allem gilt es, in Kri-
senzeiten langfristig den Bedarf, den Einsatz und die 
Entwicklung von Personal zu planen sowie neu aus- 
und einzurichten. Um eine aktuelle Krise erfolgreich 

zu bewältigen, sind erforderliche, kurzfristig um-
zusetzende personelle Maßnahmen auf die 

langfristig angestrebten Personal- und Er-
folgsziele abzustimmen. 
 

Orientiert an 
Flexibilität
Einschneidende Maßnahmen wie Massen-
entlassungen lassen sich durch flexibilitäts-
orientierte Personalmaßnahmen mitunter 
vermeiden. Es muss nicht stets die Kündi-
gung sein. Zum „Entlassungsaktionismus“ 
gibt es Alternativen, die möglicherweise ei-
nen ausreichenden Beitrag zur Kostensen-
kung leisten.
Wo Zeit und Geld vorhanden sind, bieten 
sich weniger einschneidende Maßnahmen zur 
Kostenreduzierung an: Abbau von Überstun-
den, Ausgleich von Arbeitszeitkonten, Re-
duzieren von Weiterbildungsangeboten oder 
Kürzen freiwilliger Sozialleistungen. Auch 
Einstellungen zu stoppen, befristete Verträge 

nicht zu verlängern oder Leiharbeit zu beenden, belasten die 
Stammbelegschaft nicht.
Reichen flexibilitätsorientierte Maßnahmen nicht oder sind 
alternative Maßnahmen bereits ausgeschöpft, können Kos-
ten über Urlaubsabbau und Kurzarbeit gesenkt werden. 

Angebote auf 
Freiwilligkeit 
Geht kein Weg mehr an Entlassungen vorbei, bieten sich 
zunächst Freiwilligenprogramme, Vorruhestandslösungen 
und Altersteilzeitvereinbarungen an. Sind diese weniger 
einschneidenden Maßnahmen zeitlich oder finanziell nicht 
umsetzbar, bleibt der Ausspruch von Kündigungen. Hierbei 
sind allerdings die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats zu 
wahren. Sind erhebliche Teile der Belegschaft betroffen von 
einer krisenbedingt geplanten Betriebsänderung, etwa der 
Stilllegung eines wesentlichen Betriebsteils, muss der Arbeit-
geber den Betriebsrat über die beabsichtigten Maßnahmen 
unterrichten und mit ihm über das „Ob“ und „Wie“ der ge-
planten Restrukturierung beraten. 
Außerdem ist ein Sozialplan mit dem Betriebsrat abzuschlie-
ßen. Der Sozialplan, dessen Aufstellung der Betriebsrat bei 
Massenentlassungen erzwingen kann, dient dem Ausgleich 
bzw. der Milderung der wirtschaftlichen Nachteile betroffe-
ner Mitarbeiter. Massenentlassungen erfordern zudem eine 
Anzeige bei der Agentur für Arbeit. 
 

Ausgleich aller 
Interessen
Der Spagat zwischen dem kurzfristigen Abbau eines Perso-
nalüberhangs und der langfristigen Sicherung von Know-
how und Leistungsträgern wird meist schon sehr deutlich 
bei den Beratungen mit dem Betriebsrat über das „Ob“ und 
„Wie“ eines Personalabbaus, also den sogenannten Inte-
ressenausgleichsverhandlungen. Neben die Interessen des 
Arbeitgebers treten die Interessen des Betriebsrats, der re-
gelmäßig sämtliche Mitarbeiter vor Kündigungen bewahren 
will.
Zusätzlich müssen bei der Auswahl der zu entlassenden 
Mitarbeiter soziale Gesichtspunkte beachtet werden. Fehlt 
eine soziale Auswahl oder sind soziale Aspekte der Mitar-
beiter nicht ausreichend berücksichtigt, ist eine betriebsbe-
dingte Kündigung auch dann unwirksam, wenn dringende 
betriebliche Gründe für eine Entlassung vorliegen, etwa 
beim Abbau eines Personalüberhangs. 
Der Arbeitgeber muss daher im Vorfeld von Entlassungen 
eine Auswahl der zu kündigenden Mitarbeiter nach ihrer 
Betriebszugehörigkeitsdauer, ihrem Lebensalter, ihren Un-
terhaltspflichten und einer etwa bestehenden Schwerbehin-
derung vornehmen. Unter den vergleichbaren Mitarbeitern 
eines Betriebes sind diejenigen zu kündigen, die am wenigs-
ten sozial schutzwürdig sind. Kündigungen treffen danach 
regelmäßig junge und leistungsfähige Mitarbeiter mit Po-
tenzial, die im Vergleich zu älteren Mitarbeitern sogar ge-
ringere Kosten verursachen. 

Ausnahmeklausel für 
Leistungsträger
Mitarbeiter mit besonderen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Leistungen können unter bestimmten Voraussetzungen je-
doch von der Sozialauswahl ausgenommen und so vor Kün-
digung bewahrt werden. Allerdings stellt diese sogenannte 
Leistungsträgerklausel eine Ausnahme dar. Stets ist eine ein-
zelfallbezogene Abwägung des betrieblichen Interesses an 
einer Weiterbeschäftigung des Leistungsträgers gegenüber 
dem Interesse des aus sozialen Gründen schutzbedürftigeren 
Mitarbeiters erforderlich.
Erleichterung bei der Sozialauswahl schafft auch die Mög-
lichkeit, Mitarbeiter zur Sicherung einer ausgewogenen Per-
sonalstruktur von der Sozialauswahl auszusparen. Die soziale 
Auswahl erfolgt dann nur innerhalb der hierfür gebildeten 
Altersgruppen. Die Voraussetzungen für diese beiden ge-
setzlichen Ausnahmen von der Sozialauswahl werden von 
den Arbeitsgerichten im Streitfall streng geprüft. Sie un-
terliegen hohen Anforderungen und führen daher meist nur 
bedingt zum Erfolg. 
 

Strategisches
HR-Management
Selbst dann, wenn es gelingt, die Mitarbeiter von Kündigun-
gen auszunehmen, die für eine erfolgreiche Sanierung zentral 
und wichtig sind, steht noch lange nicht fest, dass diese Mit-
arbeiter bleiben. Leistungsträger, Fach- und Schlüsselkräfte 
mit erfolgskritischen Kompetenzen sind begehrt und um-
worben. Kriselt es im Unternehmen, bröckelt die Loyalität 
und die, die dringendst gebraucht werden, gehen als Erste.
Krisen auf HR-Seite zu bewältigen erfordert daher neben 
meist unumgänglichen, kostensenkenden Personalmaßnah-
men ein langfristiges, strategisches Personalmanagement zur 
Bindung leistungsbereiter und -fähiger Mitarbeiter. Gerade 
in der Krise, in Sanierungs- und Restrukturierungssituatio-
nen gilt es, die für den Turnaround notwendigen Mitarbeiter 
zu binden und damit die Weichen für die Zukunft zu stellen. 

Entscheidend für die Mitarbeiterloyalität sind 
eine frühzeitige, eindeutige und transparente 

Kommunikation sowie die Unterstützung der vom
Personalabbau betroffenen Mitarbeiter durch Out-

placement oder Transferleistungen.

Wie aber bleibt ein Unternehmen trotz Stellenabbau und 
unsicherer Zukunft attraktiv für Schlüsselmitarbeiter und 
Leistungsträger? Entscheidend für die Mitarbeiterloyalität 
sind eine frühzeitige, eindeutige und transparente Kommu-
nikation sowie die Unterstützung der vom Personalabbau 
betroffenen Mitarbeiter durch Outplacement oder Transfer-
leistungen. Dies belegt eine Umfrage der Deutschen Gesell-
schaft für Personalführung (DGFP), die im Jahr 2009 als 
Praxispapier unter dem Titel „Personalmanagement in der 
Wirtschaftskrise“ erschienen ist.


